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Telirevision Waldabstandsilnien - Genehmigung

Gemeinde Hüttikon

- Übersichtsplan (Plan-Nr. 14028.711) 1:500 vom 14. April 2015

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 14. April 2015

Sachverhalt
Festsetzung Die Gemeindeversammlung Hüftikon setzte mit Beschluss vom 9. Juni 2015 eine Teilrevi

sion der Waldabstandslinien fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraft-
bescheinigung des Bezirksrats vom 4. November 2015 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit
Schreiben vom 26. August 2015 ersucht die Gemeinde Hüllikon um Genehmigung der
Vorlage.

Damit das Grundstück Kat.-Nr. 421 an der Qetwilerstrasse in Hüftikon überbaut werden
kann, ist eine Anpassung der Waldabstandslinie notwendig. Die Überbauung soll mit dem
privaten Gestaltungsplan «Allenwinden» geregelt werden.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Die nordwestliche Ecke des Grundstückes Kat.-Nr. 421 ist aufgrund des Verlaufes der.
Waldabstandslinie nicht bebaubar. Um dem entgegenzuwirken, soll nun der Waldabstand
reduziert werden.

Wesentliche Festlegun- Mit einer Reduktion des kleinsten Waldabstandes auf 25 m wird die Bebaubarkeit des
gen und Vorschriften Grundstückes gewährleistet.

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 10. April 2015 gestellten Anträ
gen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. Der in der Vorprüfung als ge
nehmigungsfähig erachtete, kleinste Waldabstand von 18 m wurde aufgrund einer Ein-
wendung in den vorliegenden Genehmigungsakten auf 25 m vergrössert, was aus forstli
cher Sicht einer Verbesserung entspricht.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
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gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, die die Gemeindeversammlung
Hüftikon mit Beschluss vom 9. Juni 2015 festgesetzt hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Hüftikon wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver
öffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

III. Mitteilung an

- Gemeinde Hüttikon (unter Beilage von sieben Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- EFP AG, Watterstrasse 41, 8105 Regensdorf (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Teilrevision Waldabstandslinien
Öffentliche Bekanntmachung der Inkraftsetzung

Hüttikon. Der Gemeinderat hat am 22.02.2016 beschlossen:
Es wird davon Kenntnis genommen, dass gegen die Teilrevision der Waldabstands-
linien, welche die Baudirektion des Kantons Zürich mit Verfügung Nr. ARE 15-1615
genehmigt hat, keine Rechtsmittel eingelegt wurden.
Die Teilrevision der Waldabstandslinien tritt mit dieser Publikation in Kraft.
Gemeinderat Hüttikon
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